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            Kontakt: 
Ansprechpartner: Florian Schuldlos 
Telefon: 08856 813-640 oder 602 
Telefax: 08856 813-609 
Handy. 0173/8581151  
E-Mail: florian.schuldlos@penzberg.de  
Homepage: www.penzberg.de/stadtwerke  
Geschäftszeiten: Montag-Freitag 08.00-12.00 Uhr 
 Montag-Dienstag 14.00-16-00 Uhr 

Donnerstag        14.30-18.30 Uhr

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merkblatt 
Schutz gegen Rückstau aus dem Abwassernetz 

 
 
„70 Keller musste die Feuerwehr leerpumpen“ oder ähnliche Sätze findet man 
immer wieder in Zeitungsberichten über Wolkenbrüche oder die Folgen heftiger 
Gewitterregen in besiedelten Gebieten, Keller und andere tieferliegende Räume 
werden überflutet, weil manches Haus noch immer nicht genügend gegen Kanal-
rückstau gesichert ist. 
 
Hierdurch entstehen dem Hauseigentümer oft sehr große Schäden. Dabei kann 
er sie vermeiden, wenn er sein Haus entsprechend den technischen Möglichkei-
ten und den geltenden Vorschriften gesichert hat. Zudem ist er nach geltendem 
Recht für alle Schäden verantwortlich, die auf dem Fehlen dieser Sicherungen 
beruhen. Die entsprechenden Bestimmungen finden sich in der Entwässerungs-
satzung und in den Vorschriften „DIN 1986 – Entwässerungsanlagen für Gebäu-
de und Grundstücke“. 
 
Das Kanalnetz einer Stadt oder einer Gemeinde kann nicht darauf ausgerichtet 
werden, dass es jeden Starkregen oder Wolkenbruch sofort ableiten kann. Die 
Rohre der Kanalisation würden sonst so groß und teuer werden, dass die Bürger, 
die sie ja über Abwassergebühren mit bezahlen müssen, unvertretbar belastet 
würden. Deshalb muss bei solchen starken Regen eine kurzzeitige Überlastung 
des Entwässerungsnetzes und damit ein Rückstau in die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen in Kauf genommen werden. Dabei kann das Wasser des Kanals 
aus den tiefer gelegenen Ablaufstellen im Haus, Gebäude (Gully, Waschbecken, 
Waschmaschinenabläufe, Bäder, WC-Anlagen etc.) austreten, falls diese Ablauf-
stellen nicht vorschriftsmäßig gesichert sind. Auch wenn es bisher noch niemals 
zu einem Rückstau kam, kann nicht darauf vertraut werden, dass ein solcher, 
etwa infolge einer unvorhersehbaren, kurzfristigen Kanalverstopfung, für alle Zu-
kunft ausbleibt. So kann z. B. durch größere Fremdkörper, Rohrbruch, Ausfall ei-
nes Pumpwerkes oder ähnliches auch ohne Niederschläge Rückstau eintreten. 
 
Die Hauseigentümer sind daher in eigener Verantwortung verpflichtet, alle tieflie-
genden Ablaufstellen im Haus, Gebäude und vor allem im Keller, mit Rückstau-
vorrichtungen zu verstehen. Alle Räume oder Hofflächen unter er „Rückstauebe-
ne“, die im allgemeinen in Höhe der Straßenoberkante angenommen wird, müs-
sen gesichert sein. 
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